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1. VERANLASSUNG 

Von der WestReal Albertstraße 21 GmbH & Co. KG und der ABG Allgemeine Pro-
jektentwicklungsgesellschaft, Hamburg, wurden wir beauftragt, eine orientierende 
Schadstofferkundung auf dem Grundstück Albertstraße 19-21, Flurstück 1743, Ge-
markung St. Georg Süd, durchzuführen. Die Ergebnisse dieser orientierenden Unter-
suchung sollen als Grundlage für weitere Abstimmungen mit zu beauftragenden Ent-
sorgungsunternehmen dienen. 

Hierzu haben wir ein Untersuchungskonzept ausgearbeitet und im Anschluss umge-
setzt. 

2. GRUNDSTÜCK UND BEBAUUNG 

Das zu untersuchende Grundstück ist relativ eben, liegt auf ca. + 4,70 m NHN und 
wird nördlich von der Nordkanalstraße, östlich von der Hammerbrookstraße und süd-
lich von der Albertstraße begrenzt. Auf dem Gelände befindet sich ein Gebäude mit 
sechs aufgehenden Geschossen und einem eingeschossigem Anbau in Form von 
PKW-Montagehallen. Im östlichen Bereich, angrenzend an die Hammerbrookstraße, 
befinden sich zwei Stützenpfeiler der Hamburger S-Bahn. Bis auf eine Rasenfläche 
im nord-östlichen Bereich ist das Grundstück vollständig versiegelt. Die Übersichts-
karte auf Anlage 1 zeigt das Grundstück und die unmittelbare Umgebung. 

Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts verlief nördlich des Grundstücks der sog. 
Nordcanal, westlich des Grundstücks führte der sog. Victoriacanal, auch Victoria-
Luise-Canal, vergleiche Stadtgrundkarte 1920 auf Anlage 2.  

An der Nord- und Westseite können Reste der ehemaligen Kanalbefestigungen auf 
dem Grundstück erwartet werden. Bei einer Neubebauung könnten diese ehemaligen 
Uferbefestigungen zu Hindernissen führen. Hindernisse wurden auf dem konkreten 
Grundstück nicht angetroffen, da diesbezüglich nicht gezielt untersucht wurde. Auf 
dem Grundstück Nordkanalstr. 36 (östlich, gegenüber Hammerbrookstraße) wurden 
die Uferbefestigungen des ehemaligen Nordcanals auf dem Grundstück angetroffen. 

3. UNTERSUCHUNGEN / SONDIERARBEITEN 

Am 14. und 15.10.2019 wurden durch die Firma Knut Rösch Baugrunduntersuchun-
gen GmbH, Norderstedt, sechs Bohrsondierungen bis in eine Tiefe von 15 m unter 
Gelände abgeteuft. Die Ausführung der Sondierarbeiten wurde durch unser Büro ge-
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steuert und begleitet. Die Bohransatzpunkte sind dem Lageplan auf Anlage 3 zu ent-
nehmen. Die BS 3 wurde vorgesehen, aber nicht ausgeführt. 

Den Bohrprofilen auf Anlage 4 liegen die Schichtenverzeichnisse des Bohrunterneh-
mens zugrunde, die von uns durch bodenmechanische Ansprache der aus den einzel-
nen Bodenschichten entnommenen Bodenproben überarbeitet und ergänzt wurden. 

3.1 Kampfmittelverdacht 

Da uns zum Zeitpunkt der Sondierarbeiten für das Grundstück im Hinblick auf etwa-
ige Bombenblindgänger bzw. der Verdacht auf sonstige Kampfmittel aus dem 2. 
Weltkrieg kein Ergebnis der Luftbildauswertung durch die Feuerwehr Hamburg – 
Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) – vorlag, waren die Aufschluss-
arbeiten nach Vorgabe der Hamburger Kampfmittelverordnung durch eine zugelasse-
ne Fachfirma zur Kampfmittelüberprüfung zu begleiten. 

Während der durchgeführten Bohrungen wurden keine Hinweise auf Munition, Mu-
nitionsteile, Waffen oder sonstige Kampfmittel gefunden. Der Arbeitsbericht der 
Firma Kamberseis, Kampfmittel-Bergungs- & Seismik-Service, Pr. Oldendorf, ist als 
Anlage 7 beigefügt. 

3.2 Probeentnahme (Sondierbohrungen) 

Aus den sechs durchgeführten Sondierbohrungen wurden schichtendifferenziert bzw. 
je Meter Einzelproben entnommen und uns vom Bohrunternehmen übergeben. Im 
Labor wurden aus den Einzelproben sinnvoll nach Tiefenlage und Beschaffenheit 
insgesamt sechs Mischproben zusammengestellt (vgl. Tabelle 1, Seite 4). Die Misch-
probenherstellung erfolgte in Anlehnung an die LAGA PN 981). 

3.3 Untergrundaufbau 

Das untersuchte Grundstück ist bis auf eine Rasenflache im Nordosten (BS 2) durch 
die vorhandene Altbebauung, Pflaster oder Asphalt versiegelt. 

Oberflächennah, bis in Bereiche bis 3,5 m unter Geländeoberfläche, wurden in allen 
sechs ausgeführten Sondierbohrungen sandige Auffüllungen mit Beimengungen aus 
Ziegeln und Beton angetroffen. Die Dicke dieser Auffüllung variierte von ca. 1,12 m 
(BS 6) bis ca. 3,42 m (BS 1). 

                                                 
1 LAGA PN 98: Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologi-

schen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung 
von Abfällen, Stand: Dezember 2001 



       

... 

- 3 - 

Unterhalb der oben beschriebenen, oberflächennah angetroffenen Auffüllung und 
oberhalb der Weichschichten ändert sich die Zusammensetzung der Auffüllungen. 
Der Feinanteil nimmt ab, die Auffüllung besteht hier aus einem Bauschuttgemisch 
aus Ziegeln, Beton und Mörtel und reicht bis ca. 3,8 m (BS 2) bis ca. 8,8 m (BS 1, 
Verfüllung Nordkanal) unter Geländeoberkante. Die Schichtdicke reicht von 
ca. 1,6 m (BS 7) bis ca. 5,3 m (BS 1, Verfüllung ehemaliger Victoria-Luise-Canal, 
s. Anlage 2). 

Die Auffüllung wird in der Regel von organischen Weichschichten, bestehend aus 
Klei und Torf unterlagert. Der Klei wurde in unterschiedlichen Mächtigkeiten, 
ca. 0,5 m in BS 4, ca. 0,6 m in BS 7 und ca. 0,8 m in BS 6, angetroffen. Unterhalb der 
Auffüllung beziehungsweise des Kleis wurde in allen Sondierbohrungen Torf in sehr 
unterschiedlichen Mächtigkeiten zwischen ca. 1,4 m (BS 4) bis ca. 3,5 m (BS 6) an-
getroffen. Die Unterkante des Torfes lag zwischen – 2,36 m NN (BS 2) 
und - 7,48 m NN (BS 1). 

Wie aus den Sondierbohrungen ersichtlich ist, werden die organischen Weichschich-
ten von gewachsenen Mittelsanden unterlagert. 

4. ORIENTIERENDE  SCHADSTOFFUNTERSUCHUNG 

4.1 Organoleptische Bodenansprache 

Die im Zuge der Aufschlussarbeiten für die Schadstoffuntersuchung gewonnenen 
Einzelproben zeigen in den aufgefüllten sandigen Böden, ca. 1,2 m bis ca. 3,5 m un-
ter Geländeoberfläche, Beimengungen von Asphaltstücken, Ziegelresten, Bauschutt 
und Schlacke. Unterhalb dieser ersten Auffüllungsschicht wurde Bauschutt mit Bei-
mengungen von Sand angetroffen. 

Die anstehenden Weichschichten wiesen keine Auffälligkeiten hinsichtlich Farbe, 
Geruch, Konsistenz und/oder technogener Substrate auf, die auf signifikante Schad-
stoffbelastungen schließen lassen. 

Die gewachsenen Sande waren insgesamt sensorisch unauffällig. 

4.2 Zusammenstellung der Mischproben 

Zur Überprüfung einer möglichen Schadstoffbelastung erfolgte im Oktober 2019 eine 
Probenahme aus den Untergrundaufschlüssen. Aus den Einzelproben wurden sinnvoll 
nach Tiefenlage und Bodenbeschaffenheit insgesamt 6 Bodenmischproben (MP 1 bis 
MP 6) zusammengestellt. Die in der nachstehenden Tabelle genannten Tiefenab-
schnitte sind generalisiert, d. h. die Angaben beziehen sich auf die höchste und die 
niedrigste Oberfläche der jeweiligen untersuchten Bodenschicht.  
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Tabelle 1 Zusammenstellung der Mischproben 

Mischproben-
bezeichnung  

(MP) 

Bohrung und Tiefenab-
schnitt 

[m NHN] 

Tiefen- 
abschnitt 

(generalisiert) 
[m u. GOK] 

Bodenart/ Aushub-
zone 

MP 1 BS 1: 1-3/+ 4,14/+ 0,72 

BS 2: 1-2/+ 4,17/+ 2,17 m 

0,0-3,5 Auffüllung, Sand, Bau-
schuttreste 

MP 2 BS 4: 3-4/+ 4,47/+ 2,02 

BS 5: 1-3/+ 4,67/+ 2,05 

0,08-2,7 Auffüllung, Sand, Bau-
schuttreste 

MP 3 BS 6: 1-2/+ 4,74/+ 3,62 

BS 7: 1-3/+ 4,39/+ 1,47 

0,08-3,0 Auffüllung, Sand, Bau-
schuttreste 

MP 4 BS 1: 4-7/+ 0,72/- 4,58 

BS 2: 3-4/+ 2,17/+0,37 

BS 4: 5-7/+ 2,02/- 0,78 

BS 5: 4-5/+ 2,05/- 0,55 

BS 6: 3-6/+ 3,62/- 0,38 

BS 7: 4-5/+ 1,47/- 0,13 

2,7-8,0 Auffüllung, Bauschutt, 
Sandbeimengungen 

MP 5 BS 1: 9-10/- 4,58/- 7,48 

BS 2: 6-7/- 053/- 2,66 

BS 4: 9/- 1,28/- 2,68 

BS 5: 6-7/- 0,55/- 2,65 

BS 6: 9-10/- 2,28/- 5,78 

BS 7: 8-9/- 1,63/- 3,73 

4,7-11,7 Torf 

MP 6 BS 1: 11-12/- 7,48/- 11,78 

BS 2: 8-12/- 2,66/- 11,83 

BS 4: 10-13/- 2,68/- 11,28 

BS 5: 8-11/- 2,65/- 11,25 

BS 6: 11-12/- 5,78/- 11,18 

BS 7: 12-14/- 3,73/- 11,53 

6,8-15,0 Sand 

BS: Bohrsondierung 

4.3 Untersuchungsumfang 

Die Bodenproben wurden dem Labor der Gesellschaft für Bioanalytik Hamburg mbH 
(GBA), Pinneberg, zur Durchführung der chemischen Untersuchungen übergeben. 
Die Mischproben MP 1 bis MP 6 wurden auf den Parameterumfang der LAGA2) 
(komplette Deklaration gemäß Tab. II.1.2-2 und 1.2-3) im chemischen Labor analy-
siert. 

                                                 
2) LAGA: Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M 20), Stand: 5. 

November 2004: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Abfällen/Teil II. 
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In der oberflächennahen Auffüllung MP 1, BS 1 und BS 2 Bereich Nordkanalstraße, 
wurde ein Gehalt von 42,3 mg/kg TM PAK und davon 3,1 mg/kg TM Benzo(a)pyren 
analysiert. Die Mischprobe wurde daher als DK I (Deponieklasse) klassifiziert. 

Die MP 2, BS 4 und BS 5 im Bereich vor den Montagehallen ist mit Gehalten von 
14,2 mg/kg TM PAK, 1,1 mg/kg TM Benzo(a)pyren, 696 mg/kg TM Blei und 
100 mg/l Sulfat der LAGA-Klasse Z 2 bzw. der Deponieklasse DK 0 zuzuordnen. 

Im Bereich der Parkplatzfläche wurden die BS 6 und BS 7 abgeteuft und die oberflä-
chennahe Auffüllung zur MP 3 zusammengestellt. In der Mischprobe wurden für die 
chemischen Parameter PAK (223 mg/kg TM), Benzo(a)pyren (9,6 mg/kg TM), Kup-
fer (457 mg/kg TM) und Zink (1780 mg/kg TM) Konzentrationen ermittelt, die die 
LAGA-Zuordnungswerte Z 2 überschritten. Aufgrund der Überschreitung der 
Grenzwerte für gefährlichen Abfall (Grenzwert: PAK 100 mg/kg TM, Benzo(a)pyren 
5 mg/kg TM) ist die Mischprobe als gefährlicher Abfall der Deponieklasse DK I zu-
zuordnen. 

4.4.2 Auffüllung, Bauschutt mit Sandbeimengungen 

Die Mischprobe MP 4 (BS 1 bis BS 7) wurde aus der zweiten Ebene der Auffüllung, 
bestehend aus Bauschutt (Ziegel, Beton; Mörtel, Keramik) zusammengestellt.  

Ausschlaggebend für die Einstufung der Mischprobe in die Deponieklasse DK I ist 
der Gehalt an PAK (42,0 mg/kg TM), Cadmium (13 mg/kg TM), Zink 
(7490 mg/kg TM) und Sulfat (380 mg/l). 

4.4.3 Kleiboden 

Der in den Bohrsondierungen BS 4, BS 6 und BS 7 angetroffene Klei wurde auf-
grund seines geringen Anteils an der Gesamtmasse und aufgrund seiner organolepti-
schen Unauffälligkeit nicht gesondert chemisch untersucht. 

4.4.4 Torf 

In den Bohrsondierungen BS 1 bis BS 7 wurde unterhalb des Kleis Torf angetroffen, 
der in der Mischprobe MP 5 zusammengestellt wurde. 

Ausschlaggebend für die Einstufung der Mischprobe ist der TOC (29 Massen-% TM) 
und der Glühverlust (55,6 Massen-% TM), die die Grenzwerte der DK III überschrei-
ten. Weitere Parameter, die die Zuordnungswerte der LAGA Z 2 bzw. der Deponie-
klasse DK I überschreiten, sind Chlorid (129 mg/l), DOC (Gelöster organischer Koh-
lenstoff, 42 mg/l), lipophile Stoffe (0,033 Masse-%) und Gesamtgehalt an gelösten 
Feststoffen (540 mg/l). 
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4.4.5 Gewachsene Sande 

Die Mischprobe MP 6 wurde aus den gewachsenen Sanden der Sondierbohrungen 
zusammengestellt. Auffälligkeiten in der chemischen Zusammenstellung wurden 
nicht analysiert, so dass alle Zuordnungswerte der LAGA-Klasse Z 0 eingehalten 
werden. 

4.5 Hinweise zur Verwertung und Bodenbeseitigung 

Die Böden der Einbauklasse 0 sind für eine uneingeschränkte Verwertung geeignet, 
sofern sie für den vorgesehenen Zweck die bodenmechanischen Eigenschaften erfül-
len. 

Die Böden der Einbauklasse 1 und 2 sind für eine Verwertung unter bestimmten Be-
dingungen geeignet, sofern sie für den vorgesehenen Zweck die bodenmechanischen 
Eigenschaften erfüllen. Aus schadstoffrelevanter Sicht können diese Böden bei Ein-
haltung der technischen Regelungen der LAGA, wie z. B. dem eingeschränkten offe-
nen Einbau (Z 1.1 und Z 1.2) bei hydrogeologisch entsprechenden Randbedingungen 
(ausreichende Deckschicht von mindestens 2 m oberhalb des Grundwasserleiters), 
verwertet werden. Für Z 2 - Böden gelten höhere technische Anforderungen mit ent-
sprechenden Sicherungsmaßnahmen, wie z. .B. Abdichtung mit bindigen Böden (kf-
Wert < 1 x 10-8 m/s) bzw. wasserundurchlässige Versiegelungen. 

Bei Überschreitung der Z 2 – Zuordnungsgrenzen nach LAGA M 20 ist keine Ver-
wertung des Bodens nach Vorgaben der LAGA möglich. Dieser Boden ist einer ge-
eigneten Beseitigungsanlage zuzuführen. 

Sofern mindestens eine der Kriterien des Abfallwirtschaftsplanes der Freien und 
Hansestadt Hamburg für nicht gefährlichen Abfall im Eluat oder Feststoff überschrit-
ten ist, ist der Boden als gefährlicher Abfall zu beseitigen. Hierbei bedarf es einer be-
sonderen Überwachung bei der Beseitigung. 

5. ERGÄNZENDE HINWEISE 

Da es sich bei der hier durchgeführten Untersuchung um eine Orientierende Schad-
stofferkundung handelt, sind gewisse Schwankungen in den Schadstoffgehalten nicht 
auszuschließen. Im Hinblick auf die Verwertung bzw. Beseitigung der im Rahmen 
der Baumaßnahme anfallenden Aushubböden ist davon auszugehen, dass für Bo-
denchargen je 500 m³ Deklarationsuntersuchungen erforderlich werden. 

Insbesondere bei den organischen Böden (Klei und Torf) sollte bei einer Einstufung 
nach LAGA > Z 2 auf Grund einer Überschreitung des TOC-Gehaltes bzw. Glühver-
lustes darüber hinaus eine Erweiterung der chemischen Analytik auf die Parameter 
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2019/210; BV Albertstraße 19-21, Hamburg - Hammerbrook Zusammenstellung der Analysenergebnisse Anlage 5.1

Deklarationsuntersuchung  gem. der LAGA M 20 Richtlinie, Tabelle II.2.2-4 und II.2.2-5 

Erweiterung gem. Deponieverordnung DepV

Kennzeichnung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 6 LAGA-Zuordnungswerte
1)*)

Bohrsondierung BS 1 + BS 2 BS 4 + BS 5 BS 6 + BS 7 BS 1 - 7 BS 1 - 7

Entnahmetiefe, generalisiert (m) 0,0 - 3,5 0,08 - 2,7 0,08 - 3,0 2,7 - 8,0 6,8 - 15,0

Beprobungsdatum 15.10.2019 15.10.2019 15.10.2019 15.10.2019 15.10.2019

Bodenart S, Bauschutt (A) S, Bauschutt (A) S, Bauschutt (A) Bauschutt, S (A) S Z 0 Z 0* 
2)

Z 2 DK 0 DK I DK II DK III

Parameter Einheit Sand Sand Z 1.1 Z 1.2

Trockensubstanz % 92.9 91,6 92,9 85,1 84,6 - - - - - - - - -
EOX 7) mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 1,0 3 3 10 - - - -
Kohlenwasserstoffe 4) mg/kg TS <100 <100 128 <100 <100 100,0 200 (400) 300 (600) 300 (600) 1.000 (2.000) ≤ 500 - - -
mobiler Anteil bis C 22 mg/kg TS <50 <50 <50 <50 <50 - 200 300 300 1.000 - - - -
Cyanid, gesamt mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - - 3 3 10 - - - -
Σ BTEX mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 1,0 1 1 1 ≤ 6 - - -
Σ LCKW mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 1,0 1 1 1 - - - -
Σ PAK nach EPA 5) mg/kg TS 42,3 14,2 223 42 n.n. 3,0 3,0 3 (9) 3 (9) 30 ≤ 30 - - -
-Benzo-a-pyren mg/kg TS 3,1 1,1 9,6 2,5 <0,050 0,3 0,6 0,9 0,9 3 - - - -
Σ PCB mg/kg TS 0,0075 0,0069 0,01 n.n. n.n. 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 ≤ 1 - - -
Arsen mg/kg TS 3,9 6,4 13 7,9 <1,0 10,0 15,0 45 45 150 - - - -
Blei mg/kg TS 204 696 460 591 3,6 40,0 140,0 210 210 700 - - - -
Cadmium mg/kg TS 0,23 0,32 0,89 13 <0,10 0,4 1,0 3 3 10 - - - -
Chrom gesamt mg/kg TS 7 6,8 13 8,5 3,9 30,0 120,0 180 180 600 - - - -
Kupfer mg/kg TS 25 37 457 243 7,4 20,0 80,0 120 120 400 - - - -
Nickel mg/kg TS 5,7 6,2 16 6,3 2,2 15,0 100,0 150 150 500 - - - -
Quecksilber mg/kg TS <0,1 0,17 0,12 0,14 <0,1 0,1 1,0 1,5 1,5 5 - - - -
Thallium mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,4 0,7 2,1 2,1 7 - - - -
Zink mg/kg TS 114 271 1780 7490 9,4 60,0 300,0 450 450 1.500 - - - -
TOC 3) 6) Gew.-% TS 0,4 0,59 0,89 0,82 0,13 0,5 (1) 0,5 (1) 1,5 1,5 5 ≤ 1 18)

≤ 1 14) 18)
≤ 3 14) 18)

≤ 6 14)

Glühverlust Gew.-% TS 0,8 1,6 1,8 2,6 - - - - - - ≤ 3 18)
≤ 3 14) 18)

≤ 5 14) 18)
≤ 10 14)

Atmungsaktivität (AT4)18) mg O2/g TM - - - - - ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Brennwert Ho (wf)18) kJ/kg - - - - - ≤ 6.000 ≤ 6.000 ≤ 6.000 ≤ 6.000
Säureneutralisationskapazität mmol/kg 450 685 1480 1970 - - - - - - 12) 12) 13)

Lipophile Stoffe % TS 0,028 0,017 0,19 0,018 - - - - - - ≤ 0,1 ≤ 0,4 14)
≤ 0,8 14)

≤ 4 14)

pH-Wert 11)  -- 8,9 9,6 9,6 8,9 8 6,5-9, 5 6,5-9,5  6,5-9,5 6-12  5,5-12 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13
elektr. Leitfähigkeit µS/cm 55 287 106 811 74 250 250 250 1.500 2.000 - - - -
Chlorid mg/l <0,60 <0,60 <0,60 3,4 5,4 30 30 30 50 100 8)

≤ 80 16)
≤ 1.500 16)

≤ 1.500 16)
≤ 2.500 16)

Sulfat mg/l 2,7 100 23 380 10 20 20 20 50 200 ≤ 100 16)
≤ 2.000 16)

≤ 2.000 16)
≤ 5.000 16)

Cyanid, gesamt µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5 5 5 10 20 - - - -
Cyanid, leicht freisetzb. µg/l - - - - - - - - - - ≤ 10 ≤ 100 ≤ 500 ≤ 1.000
Phenolindex µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 20 20 20 40 100 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 50.000 ≤ 100.000
Arsen µg/l <0,50 2,1 6,7 7,8 8,8 14 14 14 20 60 9)

≤ 50 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 2.500
Blei µg/l 5,6 1,3 5,7 <1,0 <1,0 40 40 40 80 200 ≤ 50 ≤ 200 ≤ 1.000 ≤ 5.000
Cadmium µg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,5 1,5 1,5 3 6 ≤ 4 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 500
Chrom gesamt µg/l <1,0 2,5 <1,0 <1,0 <1,0 12,5 12,5 12,5 25 60 ≤ 50 ≤ 300 ≤ 1.000 ≤ 7.000
Kupfer µg/l 2,8 3,9 2,8 2,7 1,6 20 20 20 60 100 ≤ 200 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 10.000
Nickel µg/l <1,0 1,3 <1,0 <1,0 <1,0 15 15 15 20 70 ≤ 40 ≤ 200 ≤ 1.000 ≤ 4.000
Quecksilber µg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 200
Zink µg/l <10 <10 <10 <10 <10 150 150 150 200 600 ≤ 400 ≤ 2.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000
DOC 15) mg/l <1,0 1,2 8,2 2,8 - - - - - - ≤ 50 ≤ 50 ≤ 80 ≤ 100
Barium mg/l 0,0032 0,0043 0,015 0,020 - - - - - - ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 30
Molybdän mg/l <0,0010 <0,0010 0,0013 <0,0010 - - - - - - ≤ 0,05 ≤ 0,3 ≤ 1 ≤ 3
Antimon 17) mg/l <0,0010 <0,0010 0,0033 0,0023 - - - - - - ≤ 0,006 ≤ 0,03 ≤ 0,07 ≤ 0,5
Antimon - C0-Wert 17) mg/l - - - - - ≤ 0,1 ≤ 0,12 ≤ 0,15 ≤ 1,0
Selen mg/l <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 - - - - - - ≤ 0,01 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,7
Fluorid mg/l 0,27 0,24 0,17 0,46 - - - - - - ≤ 1 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 50
Gesamtgehalt, gelöste Feststoffe mg/l <100 196 <100 496 - - - - - - ≤ 400 16)

≤ 3.000 16)
≤ 6.000 16)

≤ 10.000 16)

Klassifizierung -- DK I Z 2 (DK 0) DK I gef. Abfall DK I Z 0
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DepV 
10)

Z 1

*) Zuordnungswerte LAGA M20 gelten nicht für humoses Oberbodenmaterial.
1) Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Anforderungen an die technische Verwertbarkeit von mineralischen Abfällen: Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand 5. Nov. 2004.
2) Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahme von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II. 1.2.3.2).
3) TOC kann gem. DepV gleichwertig zu Glühverlust angewandt werden. Eine Überschreitung des TOC und des Glühverlustes sind für die Deponieklassen I bis III mit Zustimmung der zuständigen Behörde

zulässig, bei Bodenaushub und bei Baggergut, wenn die Überschreitung ausschließlich auf natürliche Bestandteile des Bodenaushubs/Baggergutes zurückgeht und sonstige Bestandteile ≤ 5%.
4) Zuordnungswerte gelten für Kettenlänge C10 bis C22, der Gesamtgehalt (C10 - C40) darf den Klammerwert nicht überschreiten
5) Die Klammerwerte sind nur bei einem Einbau in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten anwendbar.
6) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Massen-%, Klammerwert.
7) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
8) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l
9) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l
10) Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - Dep V), vom 27. April 2009 (BGBI. I S. 900), die durch Artikel 7 der Verordnung vom 2. Mai 2013 (BGBI. I S. 973) geändert worden ist.
11) Gemäß DepV stellen abweichende pH-Werte allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Über- oder Unterschreitung ist die Ursache zu prüfen. Werden jedoch auf Deponien 

der  Klasse I und II gefährliche Stoffe abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6 betragen.
12) Muss bei gefährlichen Abfällen ermittelt werden, nicht erforderlich bei astbesthaltigen Abfällen und Abfällen, die andere gefährliche Mineralfasern enthalten.
13) Muss ermittelt werden.
14) Gilt nicht für Asphalt auf Bitumen- oder Teerbasis.
15) Der Zuordnungswert für DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhält.
16) Der Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen kann gleichwertig zu den Chlorid und Sulfat Konzentrationen angewandt werden (außer beim Fall Rekultivierungsschicht).
17) Überschreitung des Antimonwertes sind zulässig, wenn der C0-Wert der Perkolationsprüfung bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschritten wird.
18) Abweichungen bei den Parametern Glühverlust oder TOC sind mit der Zustimmung der zuständigen Behörde zulässig, wenn die Überschreitungen durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn

a) der jeweilige Zuordnungswert für den DOC eingehalten wird,
b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Orginalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivität - AT4) oder von 20 l/kg (bestimmt als Gasbildungsrate - GB21) unterschritten wird,
c) der Brennwert (H0) von 6.000 kj/kg TM nicht überschritten wird, es sei denn, es handelt sich um schwermetallbelastete Ionenaustauscherharze aus der Trinkwasserbehandelung,
d) es sich bei der Ablagerungen auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von 6 Masse-% nicht überschritten wird und
e) der Abfall nicht für den Bau einer geologischen Barriere verwendet wird (vgl. Dep V, vom 27. April 2009, Anhang 3, Absatz 2, Satz 9.)

Abkürzungen

Ob Oberboden
A Auffüllung 
S Sand 
L/U Lehm/Schluff 
T Ton 
H/F Torf/Mudde 
Mg/Lg Geschiebemergel/Geschiebelehm 
Kl Klei 
n. n. nicht nachweisbar 
n. b. nicht bestimmbar



2019/210; BV Albertstraße 19-21, Hamburg - Hammerbrook Zusammenstellung der Analysenergebnisse Anlage 5.2

Deklarationsuntersuchung  gem. der LAGA M 20 Richtlinie, Tabelle II.2.2-4 und II.2.2-5 

Erweiterung gem. Deponieverordnung DepV

Kennzeichnung MP 5 LAGA-Zuordnungswerte
1)*)

Bohrsondierung BS 1 - 7

Entnahmetiefe, generalisiert (m) 4,7 - 11,7

Beprobungsdatum 15.10.2019

Bodenart H/F Z 0 Z 0* 
2)

Z 2 DK 0 DK I DK II DK III

Parameter Einheit Lehm/Schluff Lehm/Schluff Z 1.1 Z 1.2

Trockensubstanz % 27,9 - - - - - - - - -
EOX 7) mg/kg TS <1,0 1,0 1,0 3 3 10 - - - -
Kohlenwasserstoffe 4) mg/kg TS <100 100,0 200 (400) 300 (600) 300 (600) 1.000 (2.000) ≤ 500 - - -
mobiler Anteil bis C 22 mg/kg TS <50 - 200 300 300 1.000 - - - -
Cyanid, gesamt mg/kg TS <1,0 - - 3 3 10 - - - -
Σ BTEX mg/kg TS <1,0 1,0 1,0 1 1 1 ≤ 6 - - -
Σ LCKW mg/kg TS <1,0 1,0 1,0 1 1 1 - - - -
Σ PAK nach EPA 5) mg/kg TS 0,054 3,0 3,0 3 (9) 3 (9) 30 ≤ 30 - - -
-Benzo-a-pyren mg/kg TS <0,050 0,3 0,6 0,9 0,9 3 - - - -
Σ PCB mg/kg TS n.n. 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 ≤ 1 - - -
Arsen mg/kg TS 18 15,0 15,0 45 45 150 - - - -
Blei mg/kg TS 26 70,0 140,0 210 210 700 - - - -
Cadmium mg/kg TS 0,45 1,0 1,0 3 3 10 - - - -
Chrom gesamt mg/kg TS 21 60,0 120,0 180 180 600 - - - -
Kupfer mg/kg TS 35 40,0 80,0 120 120 400 - - - -
Nickel mg/kg TS 28 50,0 100,0 150 150 500 - - - -
Quecksilber mg/kg TS <0,1 0,5 1,0 1,5 1,5 5 - - - -
Thallium mg/kg TS <0,3 0,7 0,7 2,1 2,1 7 - - - -
Zink mg/kg TS 76 150,0 300,0 450 450 1.500 - - - -
TOC 3) 6) Gew.-% TS 29 0,5 (1) 0,5 (1) 1,5 1,5 5 ≤ 1 18)

≤ 1 14) 18)
≤ 3 14) 18)

≤ 6 14)

Glühverlust Gew.-% TS 55,6 - - - - - ≤ 3 18)
≤ 3 14) 18)

≤ 5 14) 18)
≤ 10 14)

Atmungsaktivität (AT4)18) mg O2/g TM - ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Brennwert Ho (wf)18) kJ/kg - ≤ 6.000 ≤ 6.000 ≤ 6.000 ≤ 6.000
Säureneutralisationskapazität mmol/kg 850 - - - - - 12) 12) 13)

Lipophile Stoffe % TS 0,033 - - - - - ≤ 0,1 ≤ 0,4 14)
≤ 0,8 14)

≤ 4 14)

pH-Wert 11)  -- 7,2 6,5-9, 5 6,5-9,5  6,5-9,5 6-12  5,5-12 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13
elektr. Leitfähigkeit µS/cm 884 250 250 250 1.500 2.000 - - - -
Chlorid mg/l 129 30 30 30 50 100 8)

≤ 80 16)
≤ 1.500 16)

≤ 1.500 16)
≤ 2.500 16)

Sulfat mg/l 117 20 20 20 50 200 ≤ 100 16)
≤ 2.000 16)

≤ 2.000 16)
≤ 5.000 16)

Cyanid, gesamt µg/l <5,0 5 5 5 10 20 - - - -
Cyanid, leicht freisetzb. µg/l - - - - - - ≤ 10 ≤ 100 ≤ 500 ≤ 1.000
Phenolindex µg/l <5,0 20 20 20 40 100 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 50.000 ≤ 100.000
Arsen µg/l 7,5 14 14 14 20 60 9)

≤ 50 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 2.500
Blei µg/l 1,2 40 40 40 80 200 ≤ 50 ≤ 200 ≤ 1.000 ≤ 5.000
Cadmium µg/l <0,3 1,5 1,5 1,5 3 6 ≤ 4 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 500
Chrom gesamt µg/l <1,0 12,5 12,5 12,5 25 60 ≤ 50 ≤ 300 ≤ 1.000 ≤ 7.000
Kupfer µg/l 3 20 20 20 60 100 ≤ 200 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 10.000
Nickel µg/l <1,0 15 15 15 20 70 ≤ 40 ≤ 200 ≤ 1.000 ≤ 4.000
Quecksilber µg/l <0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 200
Zink µg/l <10 150 150 150 200 600 ≤ 400 ≤ 2.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000
DOC 15) mg/l 42 - - - - - ≤ 50 ≤ 50 ≤ 80 ≤ 100
Barium mg/l 0,0083 - - - - - ≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 30
Molybdän mg/l <0,0010 - - - - - ≤ 0,05 ≤ 0,3 ≤ 1 ≤ 3
Antimon 17) mg/l 0,0011 - - - - - ≤ 0,006 ≤ 0,03 ≤ 0,07 ≤ 0,5
Antimon - C0-Wert 17) mg/l - ≤ 0,1 ≤ 0,12 ≤ 0,15 ≤ 1,0
Selen mg/l <0,0020 - - - - - ≤ 0,01 ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,7
Fluorid mg/l 0,38 - - - - - ≤ 1 ≤ 5 ≤ 15 ≤ 50
Gesamtgehalt, gelöste Feststoffe mg/l 540 - - - - - ≤ 400 16)

≤ 3.000 16)
≤ 6.000 16)

≤ 10.000 16)

Klassifizierung -- > DK III

DepV 
10)

Z 1
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*) Zuordnungswerte LAGA M20 gelten nicht für humoses Oberbodenmaterial.
1) Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Anforderungen an die technische Verwertbarkeit von mineralischen Abfällen: Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand 5. Nov. 2004.
2) Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahme von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II. 1.2.3.2).
3) TOC kann gem. DepV gleichwertig zu Glühverlust angewandt werden. Eine Überschreitung des TOC und des Glühverlustes sind für die Deponieklassen I bis III mit Zustimmung der zuständigen Behörde

zulässig, bei Bodenaushub und bei Baggergut, wenn die Überschreitung ausschließlich auf natürliche Bestandteile des Bodenaushubs/Baggergutes zurückgeht und sonstige Bestandteile ≤ 5%.
4) Zuordnungswerte gelten für Kettenlänge C10 bis C22, der Gesamtgehalt (C10 - C40) darf den Klammerwert nicht überschreiten
5) Die Klammerwerte sind nur bei einem Einbau in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten anwendbar.
6) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Massen-%, Klammerwert.
7) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
8) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l
9) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l
10) Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - Dep V), vom 27. April 2009 (BGBI. I S. 900), die durch Artikel 7 der Verordnung vom 2. Mai 2013 (BGBI. I S. 973) geändert worden ist.
11) Gemäß DepV stellen abweichende pH-Werte allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Über- oder Unterschreitung ist die Ursache zu prüfen. Werden jedoch auf Deponien 

der  Klasse I und II gefährliche Stoffe abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6 betragen.
12) Muss bei gefährlichen Abfällen ermittelt werden, nicht erforderlich bei astbesthaltigen Abfällen und Abfällen, die andere gefährliche Mineralfasern enthalten.
13) Muss ermittelt werden.
14) Gilt nicht für Asphalt auf Bitumen- oder Teerbasis.
15) Der Zuordnungswert für DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhält.
16) Der Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen kann gleichwertig zu den Chlorid und Sulfat Konzentrationen angewandt werden (außer beim Fall Rekultivierungsschicht).
17) Überschreitung des Antimonwertes sind zulässig, wenn der C0-Wert der Perkolationsprüfung bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschritten wird.
18) Abweichungen bei den Parametern Glühverlust oder TOC sind mit der Zustimmung der zuständigen Behörde zulässig, wenn die Überschreitungen durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn

a) der jeweilige Zuordnungswert für den DOC eingehalten wird,
b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Orginalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivität - AT4) oder von 20 l/kg (bestimmt als Gasbildungsrate - GB21) unterschritten wird,
c) der Brennwert (H0) von 6.000 kj/kg TM nicht überschritten wird, es sei denn, es handelt sich um schwermetallbelastete Ionenaustauscherharze aus der Trinkwasserbehandelung,
d) es sich bei der Ablagerungen auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von 6 Masse-% nicht überschritten wird und
e) der Abfall nicht für den Bau einer geologischen Barriere verwendet wird (vgl. Dep V, vom 27. April 2009, Anhang 3, Absatz 2, Satz 9.)

Abkürzungen

Ob Oberboden
A Auffüllung 
S Sand 
L/U Lehm/Schluff 
T Ton 
H/F Torf/Mudde 
Mg/Lg Geschiebemergel/Geschiebelehm 
Kl Klei 
n. n. nicht nachweisbar 
n. b. nicht bestimmbar
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